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Auflage 1.500 

Jahrgang  2023 – 25. Jahrgang

Erscheinungsweise 6 x jährlich

Homepage www.asr.nomos.de

Zeitschriftenformat 210 mm breit x 297 mm hoch 

Satzspiegel 184 mm breit x 280 mm hoch

Anschnitt Beschnitt: auf allen Seiten je 5 mm. 
 Zeitschriftenendformat DIN A4 

Beilagen Höchstformat 205 x 290 mm  Euro 
 bis 50g (Pauschalpreis)  1.000,00 
 zzgl. Vertriebskostenanteil  45,00

Einhefter 4 Seiten in Heftmitte (auf Anfrage) (auf Anfrage)  
2.800,00

Druckunterlagen Datenanlieferung im PDF-Format mit allen eingebundenen   
 Schriften per E-Mail an: anzeigen@beck.de 
  Bitte im Betreff den Zeitschriftennamen und die Ausgabe angeben.

Anlieferung  
Beilagen/Einhefter Anlieferadresse auf Anfrage

Liefervermerk ASR + Ausgabe

ASR Anwalt | Anwältin im Sozialrecht

Kurzcharakteristik:
ASR stellt den im Sozialrecht tätigen Rechtsanwält:innen ein 
breites Spektrum an aktuellen Informationen für seine tägliche  
Arbeit zur Verfügung.
Hervorgegangen aus den Mitteilungen der Arbeitsgemein-
schaft Sozialrecht im DAV, wendet sich die Zeitschrift an die 
Praktiker:innen, der hier aktuelle Aufsätze zu den einschlägigen 
Themen des Sozialrechts, Berichte über Fachveranstaltungen 
und Kommentierungen zu Gesetzesänderungen findet.
Im prägnant nach Sozialgesetzbüchern aufgearbeiteten Recht-
sprechungsteil können sich die Lesenden Überblick über praxis-

relevante und wegweisende Entscheidungen der Sozialgerichte verschaffen. Fachkundige 
Urteilsanmerkungen zu der erstinstanzlichen und obergerichtlichen Rechtsprechung 
bringen die praxisrelevanten Fragen auf den Punkt.
In der Rubrik „Netzwerk Sozialrecht“ greift ASR regelmäßig Schnittstellen zu anderen 
Rechtsgebieten auf. Den hohen Nutzwert der Zeitschrift für die tägliche Beratungspra-
xis unterstreichen die regelmäßigen „Tipps für die Praxis“. Neben der Glosse „Zu guter 
Letzt“ liefern Rezensionen, Veranstaltungshinweise u. Ä. wertvolle Anregungen für die 
tägliche Arbeit der Anwältinnen und Anwälte im Sozialrecht.

Zielgruppen: Anwältinnen und Anwälte, die im Sozialrecht tätig sind, Fachanwältinnen 
und -anwälte für Sozialrecht, Mitarbeitende in sozialen Einrichtungen und Behörden

Themengebiet: Sozialrecht

Anzeigenformate/-preise

Format Breite x Höhe in mm Euro 
sw

1/1 Seite 190 x 277 1.900,00

1/2 Seite 90 x 277 (hoch) oder 190 x 135 (quer) 1.100,00

 2. Umschlagseite 190 x 277 2.500,00

 3. Umschlagseite 190 x 277 2.200,00

 4. Umschlagseite 190 x 250 2.500,00

Zuschläge, Beilagen und Einhefter sind nicht rabattfähig. Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Bestellen Sie im Buchhandel oder 
versandkostenfrei online unter nomos-shop.de
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer

Das Hartz-IV-Mandat
Anspruchsgrundlagen | Strategien | Gebühren
Von RA Ludwig Zimmermann, FASozR u FAArbR
4. Aufl age 2020, 334 S., brosch., 48,– €
(Vorzugspreis für Mitglieder der 
Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht im DAV 36,– €)
ISBN 978-3-8487-6094-7

»ausgezeichnet für die eff ektive Abwicklung 
der ›Hartz-IV-Mandate‹ nutzen.«

Hans-Joachim Dörbandt, socialnet.de 2/2016, zur Voraufl age

Das Hartz-IV-Mandat
Anspruchsgrundlagen | Strategien | Gebühren

Zimmermann

NomosAnwalt

4. Auflage

Nomos

Der „Zimmermann“ ist das Standardwerk für die eff ektive und 
erfolgreiche Bearbeitung der „Hartz-IV-Mandate“:

■ Kompakte und praxisorientierte Darstellung aller 
Anspruchsgrundlagen 

■ Beratungsstrategien, Berechnungsbeispiele und 
Formulierungsmuster

■ Verwaltungsverfahren und Rechtsschutz, Gebühren und 
Kostenerstattung inkl. Prozesskostenhilfe

Die 4. Aufl age

■ reagiert auf die Fülle an Rechtsänderungen: von den 
Gesetzen zu Rechtsvereinfachung, Teilhabe- und Qualifi zie-
rungschancen über das Starke-Familien-Gesetz sowie das 
Gesetz zur Anpassung der Berufsausbildungsbeihilfe und 
des Ausbildungsgeldes bis hin zum Angehörigen-Entlas-
tungsgesetz

■ bereitet die neuere Rechtsprechung aller Sozialgerichts-
instanzen praxisgerecht auf: z.B. die Entscheidungen des 
Bundessozialgerichts zu Transferleistungen an EU-Bürger, 
zum Abzug vom Regelbedarf für Kautionsdarlehen und zur 
Rückforderung beim Verschweigen anrechenbaren Vermögens.

Das BVerfG-Urteil zu Hartz-IV-Sanktionen, die neuen Regel-
bedarfssätze 2020 sowie die Neuregelung zum vereinfachten 
Verfahren für den Zugang zu sozialer Sicherung aufgrund des 
Coronavirus SARS-CoV-2 (Sozialschutz-Paket) sind zudem berück-
sichtigt.

»Das Handbuch bietet auch in vierter Aufl age sehr aktuell alle 
wichtigen Informationen zur Durchführung von Mandaten mit 
Bezug auf das SGB II.« RA Ralf Hansen, juralit.com Mai 2020

ASR
Redaktion und Schriftleitung
Prof. Dr. Torsten Schaumberg
RAin Anne Schröder
RA Nikolaos Penteridis
RA Volker Gerloff

Anwalt | Anwältin  
im Sozialrecht

DeutscherAnwaltverein

Arbeitsgemeinschaft 
Sozialrecht

asr.nomos.de

5 | 2021
23. Jahrgang | Seiten 189-236
ISSN 1438-3365 5

Aus dem Inhalt

Aufsätze
Dana Schneider
Der Arbeitsunfall im Homeoffice- ausgeglichenes Haftungsrisiko  
dank Betriebsrätemodernisierungsgesetz?  190

Roland Rosenow
Teilnichtige Wohn- und Betreuungsverträge als Folge der 
 „budgetneutralen Umstellung” der Eingliederungshilfe  195

Mandatspraxis
Josef Berchtold
Verwertung von Verwaltungsgutachten in Verfahren der 
 Sozialgerichtsbarkeit (Teil 1)  211

Netzwerk Sozialrecht
Betreuungsrechtliche Versagung einer Nicht-Einwilligung in den 
 Batteriewechsel bei dem Herzschrittmacher des Betroffenen  215

Forum
Monika Paulat/Jörn Hökendorf
Digitale Podiumsdiskussion zum Sozialen Entschädigungsrecht aus  
der Genderperspektive  219

Rechtsprechung
BSG, SGB IV: Zu den Grenzen der beitragsrechtlichen 
Nettolohnoptimierung  220

SG Karlsruhe, SGB V: Krankentransportkosten zur ambulanten  
Behandlung 224

Bayerisches LSG, SGB VI: Zum Höchstbetrag einer Teilrente nach  
§ 42 Abs. 2 SGB VI 227

SG Heilbronn, SGB IX: Kostenerstattungsanspruch nach  
Selbstbeschaffung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben aus  
der gesetzlichen Rentenversicherung 229

LSG Berlin-Brandenburg, SGG: Übernahme der Kosten eines Gutachtens  
i.S. § 109 SGG durch die Staatskasse 235

4c Anzeigen sind nicht möglich.
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ASR Anwalt | Anwältin im Sozialrecht

Ausgabe Erscheinungstermin Anzeigenschluss* Anliefertermin für 
Beilagen/Einhefter

01/2023 20.02.2023 19.01.2023
Letzter Anlieferungs-
termin ist jeweils  
7 Werktage vor dem 
Erscheinungstermin.

02/2023 06.04.2023 23.02.2023

03/2023 09.06.2023 21.04.2023

04/2023 08.08.2023 22.06.2023

05/2023 17.10.2023 31.08.2023

06/2023 12.12.2023 26.10.2023

*  Dieser Termin ist zugleich der Anlieferungstermin für alle Druckunterlagen/
Datenübertragungen sowie der letztmögliche Rücktrittstermin für alle Aufträge.  
 
Terminänderungen vorbehalten!



1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag 
über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden in einer Druckschrift 
zum Zwecke der Verbreitung.

2. Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im 
Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag 
innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige inner-
halb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziff.2 ge-
nannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der 
Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem ge-
währten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die 
Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

5. Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an be-
stimmten Plätzen der  Druckschrift wird keine Gewähr geleistet, es sei denn, dass der Auftraggeber 
die Gültigkeit des Auftrages ausdrücklich davon abhängig gemacht hat. 

6. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden 
als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

7. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses 
– und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen 
Grundsätzen des Verlages abzulehnen und zwar auch dann, wenn der Auftrag bei Geschäftsstellen, 
Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben worden ist. Der Verlag hat ferner das Recht, auch bereits 
rechtsverbindlich bestätigte Aufträge noch zurückzuweisen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze, be-
hördliche Bestimmungen oder die guten Sitten verstößt.

Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Mus ters der Beilage und deren Billigung 
bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils 
der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. 
Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

8. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der  
Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunter-
lagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an.

Der Verlag gewährleistet für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druck-
unterlagen gegebenen Möglichkeiten.

9. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder unvollständigem 
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber 
nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm 
hierfür gestellte angemessene Nachfrist verstreichen, so hat der Auftraggeber ein Rücktrittsrecht.

Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus Verzug, aus positiver Forderungsver-
letzung, aus Verschulden bei Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung sind in jedem Fall aus-
geschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verlegers oder seines 
Erfüllungsgehilfen. 

Reklamationen müssen innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend 
gemacht werden. Für später eingehende Reklamationen ist jede Haftung des Verlages ausgeschlossen.

Für Fehler jeder Art aus telefonischen Übermittlungen übernimmt der Verlag keine Haftung.

Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verant-
wortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm 
übermittelten Probeabzug nicht fristgemäß zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.

10. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, 
tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

11. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, werden Rechnung und Beleg innerhalb des  
Erscheinungsmonats übersandt.

12. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Vertrages bis zur  
Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen be-
gründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während 
der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein 
ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich 
offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

13. Der Verlag liefert mit der Rechnung einen Anzeigenbeleg. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft 
werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffent-
lichung und Verbreitung der Anzeige.

14. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber gewünschte 
oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftrag-
geber zu tragen.

15. Nicht mehr benötigte Druckvorlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber 
zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

16. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Baden-Baden.

17. Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter nomos-shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
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